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282 Das Rote Kreuz

Cine 5elbltariklage
bedenklicher Art liefert uns ein Lehrer aus
einer Bündner Gemeinde. Namen wollen
wir aus Gutmütigkeit vorläufig hier nicht

aufführen. — Bekanntlich hat das schweize-

rische Rote Kreuz einen eigenen Kalender

herausgegeben, in welchem unter anderem

auch das schreckliche Elend in Rußland in
Schrift und Bild charakterisiert wird. Mit
dem Vertrieb wurden auch Lehrer betraut.

Ein solcher Volkscrziehcr schreibt nun an

seinen Auftraggeber in Chur folgenden Brief:
„Mein gegebenes Versprechen, Ihre mir

zugesandten „Rotkreuz-Kalender" zu ver-
treiben, muß ich leider zurücknehmen. Die
Kalender enthalten für unsere Jugend sehr

anstößige Bilder ans Rußland, deren Ver-
treibung ich nicht auf mich nehmen könnte.

Unverantwortlich für einen Erzieher wäre
es, wenn ein einziges Kind auch nur durch
die Anschauung eines solchen Bildes ver-
loren ging. Mit Recht würde man einen
solchen Jugendbildner scharf verurteilen, der
solche Nahrung der Jugend böte. Die Ka-
lender stehen Ihnen zur Verfügung."

Wir haben uns Mühe gegeben, die ge-

brachten Bilder auf Anstößigkeit zu unter-

suchen und konstatieren nun folgendes: Es
kann höchstens ein Bild in Frage kommen,

auf welchem ein kleines Kind neben zerlumpten

Frauen nackt dasteht. Es wird dabei absieht-

lich auf die extrem dünnen Knochen, auf die

enorme Abmagcrung und die charakteristische

Bauchauftreibung der dem Verhungern preis-
gegebenen Kinder hingewiesen. Das Geschlecht

läßt sich nicht einmal mit absoluter Sicherheit
nachweisen. Der betreffende Lehrer muß das

Bild mit außerordentlicher Sorgfalt und einem,

besserer Sache würdigen Eifer analysiert haben,

um das Geschlecht des dargestellten Kindes

herauszufinden. So sieht das Bild aus, dem

man Anstößigkeit vorwirft.

Wir haben noch nie gehört, daß aus der

Darstellung von nackten Kleinen Unheil bei

der Jugend entstehen könnte, es sei denn,
man weise sie mit Fleiß darauf hin.
Unseres Wissens existieren berühmte Bilder
auch aus der heiligen Schrift, wo selbst das

Jesnsknäblein mit all seinen Attributen nackt

dargestellt ist, und es ist noch niemandem ein-

gefallen, daran etwas Anstößiges zu finden.

Daß man aber angesichts des grausei: Elendes,

das man ganzen Familien hier in rührender

Wahrhaftigkeit im Bild vorführen wollte, ausge-

rechnet an das übertriebene, krankhafte Scham-

gefühl appellleren darf, ist schon sehr bedenklich.

Wenn je die Anwendung des Wortes: „Dem
Reinen ist alles rein" am Platz ist, so ist

dies hier der Fall.^ Redaktion.

tìu5 6em veràzlsbeii.

Kaden. Samariterverein. Der in Nr. 21

eingesandte Bericht über die Feldübung in Unter-

siggenthal muß nach Mitteilung des Vereinsaktuariates

dahin abgeändert werden, daß die Kritik nicht von

Herrn Dr. Ledergerber, sondern von Herrn Hilfslehrer
Scheitlin, Schlieren, abgegeben wurde. Red.

— Mittwoch, den 22. November 1922,
29 Uhr: Lokalübung und Versammlung im Vereins-
lokal. Einlösung der Samaritertaschen und der Rot-

kreuz-Kalender.

Samstag, den2S. November, IS Uhr: Ex-
kursion nach der Heil- und Pflegeanstalt Königsfelden

(Irrenanstalt). Abfahrt vom Hauptbahnhof 14^ Uhr.

Zahlreiches Erscheinen erwartet

Der Vorstand.

Dietikon. Samariterverein. Am 27. Ok-

tober hielt unser Berein seine gutbesuchte Quartalver-

sammlung ab unter rascher Erledigung der Traklanden.

Reiflich besprochen wurde das Traktandnm Kranken-

mobilienmagazin und Samariterposten, da für dieselben


	Eine Selbstanklage

